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Mietvertrag 
 

Vermieter: TRIKON Solutions AG 

 Industrieplatz 1c 

 8212 Neuhausen am Rhf. 

 

 

Mieter: ……………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………  

 

 

Mietdauer: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Mietobjekt: Highspeed Imaging System 

 Photron FASTCAM-1024PCI 

 

Mietpreise 

Kamera CHF 212.50 pro Halbtag 

 

Zubehör  

Beleuchtungssystem Dedocool CHF 25.-- pro Halbtag   

Grossscheinwerfer mit Gestell CHF 20.-- pro Halbtag, pro Stück 

 

Dienstleistungen 

 Inbetriebnahme 

 Schulung 

 Arbeitsleistung vor Ort 

 Auswertungen der Sequenzen 

 Brennen der Daten auf CD/DVD CHF 128.-- pro Std. 

 

Transport 

Reisezeit CHF 98.50 pro Std. 

Anfahrt CHF 1.10 pro km 

Versandkosten werden vom Mieter übernommen 
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Reservationen  

Um die Verfügbarkeit der Geräte zu gewährleisten sollte eine Reservation möglichst 14 Tage vor Mie t-

beginn erfolgen. 

 

Konditionen 

 Die Mietpreise verstehen sich pro Arbeits-Halbtag. 

 Wochenenden sowie eidg. Feiertage werden nicht  verrechnet, sofern sie in einer längeren Mietdau-

er (min. 3 Arbeitstage) eingeschlossen sind. 

 Alle Preise verstehen sich exkl. MWSt, Preisänderungen bleiben vorbehalten.  

 Angebrochene Halbtage werden voll in Rechnung gestellt. 

 Das Gerät steht am Vortag des Mietbeginns ab 16:30 Uhr zur Verfügung. Die Rücklieferung wird 

vom Mieter wie folgt organisiert; das System inkl. Zubehör muss am Folgetag des Mietendes bis 

08:00 Uhr bei TRIKON Solutions AG eintreffen. Die Rücklieferung erfolgt über einen Lieferdienst 

oder kann direkt bei TRIKON Solutions AG in Neuhausen abgegeben werden. Bei verspäteter Ab-

gabe wird auch der Folgehalbtag in Rechnung gestellt. 

 Der Mieter haftet gegenüber dem Vermieter für Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung 

oder Verlust des Gerätes entstanden ist. 

 Das Gerät muss gereinigt, im gleichen Zustand, voll funktionstüchtig und derselben Verpackung 

retourniert werden. Vom Mieter vorgenommene Einstellungen wie Passwortvergabe usw. bitte wie-

der deaktivieren resp. Löschen. 

 Falls das CARNET ATA für den Zollverkehr benutzt wird, ist der Mieter für die korrekte Abferti-

gung/Verzollung verantwortlich und haftet auch für die Kaution des CARNET ATA bei Verlust.  

  

 

 

 

Neuhausen am Rhf.,    ………………………………………. 

 

 

 

Vermieter: TRIKON Solutions AG  ………………………………………. 

 

 

 

Mieter:      ………………………………………. 

 

 


